
  
 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der 

HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT 

zu den Empfehlungen der  

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 

gemäß § 161 Aktiengesetz 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft erklären, dass die Gesellschaft den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der im 
amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 12. Juni 2015 bekanntgemachten Fassung vom 5. Mai 
2015 mit der folgenden Ausnahme entspricht und künftig entsprechen wird: 

 

Ziffer 5.3.2 Satz 3 DCGK enthält unter anderem die Empfehlung, dass der Vorsitzende des 
Prüfungs- und Finanzausschusses unabhängig sein soll. Derzeit ist Herr Karl Gernandt 
Vorsitzender des Prüfungs- und Finanzausschusses. Er soll dieses Amt auch nach dem geplanten 
Börsengang weiter ausüben. Herr Gernandt ist zugleich Geschäftsführer bei einem an der Hapag-
Lloyd AG wesentlich beteiligten Aktionär. Damit ist Herr Gernandt im Sinne von Ziffer 5.3.2 Satz 3 
DCGK als nicht unabhängig anzusehen. Nach Überzeugung des Aufsichtsrats liegt die Ausübung 
des Amtes als Vorsitzender des Prüfungs- und Finanzausschusses durch Herrn Gernandt im 
dringenden Interesse der Gesellschaft und ihrer sämtlicher Aktionäre, da Herr Gernandt als 
Vorsitzender des Prüfungs- und Finanzausschusses bestens geeignet ist. Zweifel an der 
unabhängigen Ausübung seines Amtes bestehen nicht.  

 

 

Hamburg, am 3. November 2015 
Vorstand und Aufsichtsrat  
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 

 

 

 

  
   
 


